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A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Zu der Anfrage der Abg~Dr. G red 1 e r und Genossen, betreffend 

gesetzwidriges Vorgehen'der niederösterreichischen Landesregie~g. teilt 
B~de8mi~ister fUr Inneres Hel m e r~ mit: 

Die Anfrage der Herren Abgeordneten bezieht sich auf Umstände 

anlllWlich einer Xonzessionsverleihung für das Lichtspieltheater ttZentralkino" 
, . I 

in Baden bei Wien. 

Gemäß Art.15 des Bundes-Verfassungsgesetzes vam 1.Oktober 1920 
fallen die ~gelegenheiton der Theater, Kinos und der sogenannten Sp~ktakel~ 

polizei nach Gesetzgebung und Vollziehung in die ausschließliche Kompetenz 
der Länder. Diese Kompetenz erscheint nur durch don Abs.3 des Art.1S mit . 

der Auflage belastet, wonach die landasges ctzlichen Bes,titolnungen i~ den 
Angelegenheiten des Thoator- und Kino'\7csC'nssowic der öffentliohen Sohau­

stellungen für den örtlichen Wirkwtgsbcrcich von Bundespolizeibehörden 
diesen Beh~rdcn wenigstens die Überwachung der Veranstaltungen und die 

'Mitwirkung in I.Instanz bei Verleihung von Berechtigungen übertragen mässen. 
Die Stadt Baden liegt nicht io örtlichen Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeibeh5rde, sodaß dia in der Anfrage der Herren Abgeordneten 
Dr,.Grcdlor, Kindl und Genossen behandelte Konzessionsverlaihung in dio aus~ 

8chließliohe Kompetenz des Lan,des Niederöstcrrcioh ffillt. 
Eine Uberprüfung der in der Anfrage angeführten Umstände ist daher 

aus verfassungsmäßigen Gründen nioht möglich. 
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